
Beschluß Nr. 10 

 

der Hauptversammlung des Marburger Bundes - LV Nordrhein-

Westfalen/Rheinland-Pfalz am 25. September 2021 

 

 

Tarifregelungen vereinheitlichen - Sana-Kliniken in NRW 

 

Der Marburger Bund Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz stellt fest, dass die Arbeits-

bedingungen an den Krankenhäusern in der Trägerschaft kommerzieller Unternehmen 

sowohl von denjenigen im öffentlichen Dienst zu Ungunsten der Ärzteschaft abweichen 

als auch untereinander stark differieren. Das verschafft einzelnen Krankenhäusern 

oder Trägergruppen unangemessene wirtschaftliche Vorteile. Diese müssen im Sinne 

möglichst vergleichbarer Arbeitsbedingungen harmonisiert werden. 

 

Nur eine Klinik des Sana-Konzerns im Landesverband Nordrhein-Westfalen Rheinland-

Pfalz ist an den Sana-Konzerntarif gebunden. Die Ärztinnen und Ärzte vormals kommu-

naler Kliniken (Remscheid und Düsseldorf) konnten auf dem Wege von Haustarifverträ-

gen bereits dem öffentlichen Tarifrecht vergleichbare Arbeitsbedingungen durchset-

zen. 

 

Die Hauptversammlung bittet die Tarifgremien des Landesverbandes, in diesem Sinne 

einheitliche, dem öffentlichen Dienst vergleichbare Tarifbedingungen für die Kliniken 

und Medizinischen Versorgungszentren des Sana-Konzerns im Landesverband Nord-

rhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz anzustreben. 

 

 

 

 

Lahnstein, den 25. September 2021 


